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Betreff:
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 13 "Weinbergsblick", Bad Kösen
Abwägungsbeschluss  

Beschlussvorschlag:
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale)
folgenden Beschluss zu fassen:

Die Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB der fristgemäß vorgebrachten Hinweise und
Anregungen im Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Rahmen der
öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB zum Entwurf des
Bebauungsplans der Innenentwicklung Nr.13 "Weinbergsblick", Bad Kösen wird auf
Grundlage der Anlage beschlossen.
Die Abwägungstabelle ist Bestandteil des Abwägungsbeschlusses.
Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) bestimmt, die Ergebnisse der Abwägung
in die Planfassung für den Satzungsbeschluss zu übernehmen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Bürger sowie die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von diesem Ergebnis unter
Angabe der Gründe zu informieren.

  

Vorberatung am: 25.10.2016 im OR Bad Kösen Ergb. einstimmige Annahme

Finanzielle Auswirkung:

nein ja, in folg. Höhe:

Deckungsvorschlag: Haushaltsplan  :

über-/außerplanmäßig

Buchungsstelle:
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Begründung:
Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr.13 Weinbergsblick , Bad Kösen,
hat in der Zeit vom 04.07.2016 bis einschließlich 05.08.2016 nach § 3 Abs. 2 BauGB zu
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

Diese öffentliche Auslegung ist am 25.06.2016 im Naumburger Tageblatt rechtzeitig amtlich
bekannt gemacht worden.

Während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB hat kein Bürger den Enwurf des
Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr.13 Weinbergsblick , Bad Kösen eingesehen und
die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen vorzubringen, wahrgenommen.

Gleichzeitig zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sind die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt worden.

Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden durch die Verwaltung geprüft und es wurde in Zusammenarbeit mit dem beauftragten
Planungsbüro ein Abwägungsvorschlag gemäß § 1 Abs. 7 BauGB erarbeitet.
Dabei wurden nach § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der
Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten
Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer besonders berücksichtigt.

Das Ergebnis der Prüfung ist in der Abwägungstabelle (Anlage) zusammengefasst und wird
dem Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) zur Beschlussfassung empfohlen.

Gleichzeitig wird empfohlen, dass die Ergebnisse der Abwägung in die endgültige
Planfassung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr.13 Weinbergsblick , Bad
Kösen, die dem Satzungsbeschluss zu Grunde liegt, eingearbeitet werden.

Die Beschlussvorlage wurde in der Sitzung des Ortschaftsrates Bad Kören am 25.10 2016
(ORBK 211/16) vorberaten und dem Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) einstimmig
zur Beschlussfassung empfohlen.  

 Bernward Küper
Oberbürgermeister

Anlagen:

Abwägungstabelle  


